
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/8/12 4Ob2137/96k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.08.1996

Norm

MSchG §13

UWG §9 B5

UWG §9 D1

Rechtssatz

Bezeichnet sich ein Händler als "Kärcher - Fachhändler", obwohl er nicht Vertragshändler des mit dem Vertrieb von

Kärcher-Produkten in Österreich befaßten Unternehmens ist, so liegt ein unberechtigter kennzeichenmäßiger

Gebrauch der Wortbildmarke "Kärcher" vor.
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